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Mit Tradition in die Zukunft 

Allgemeine Bedingungen für den Verkauf und die Lieferung von Produkten und 

Erbringung von Dienstleistungen der RASOMA Werkzeugmaschinen GmbH 

 

1. Allgemein 

1.1 Alle Warenlieferungen und Dienstleistungen (zusammen im Folgenden „Produkte“) der 

RASOMA Werkzeugmaschinen GmbH („Lieferant“) an Kunden („Kunden“) erfolgen aus-

schließlich aufgrund dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen („AVLB“), soweit nicht aus-

drücklich andere Vereinbarungen getroffen wurden. Soweit die Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen des Kunden diesen AVLB widersprechen, steht deren Anwendbarkeit unter 

der Bedingung der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Lieferanten. 

1.2 Diese AVLB finden auch auf alle zukünftigen Verträge über Warenlieferungen und 

Dienstleistungen zwischen dem Lieferanten und dem Kunden Anwendung und auch, 

wenn der Lieferant Lieferungen bzw. Dienstleistungen in Kenntnis abweichender oder 

gegensätzlicher Bedingungen des Kunden vornimmt.  

1.3 Diese AVLB gelten nur gegenüber Unternehmern (§ 14 BGB), juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 

 
2. Vertragsschluss 

2.1 Die Angebote des Lieferanten gegenüber Kunden zum Abschluss eines Vertrages sind 

freibleibend und unverbindlich, soweit nicht ausdrücklich anders angegeben. Dies gilt 

auch für technische Spezifikationen (z. B. Zeichnungen, Kalkulationen, Verweise auf 

DIN-Standards etc.) oder für andere im Angebot enthaltene Produktinformationen des 

Lieferanten. Der Lieferant behält sich das Eigentum und das Urheberrecht an sämtlichen 

derartigen Informationen vor.  

2.2 Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellt die Bestellung des Kunden ein binden-

des Angebot dar, welches der Lieferant innerhalb von zwei (2) Wochen nach Erhalt des 

Angebotes annehmen kann. 

2.3 Die Annahme des Angebotes durch den Lieferanten hat schriftlich, per Email oder per 

Fax zu erfolgen („Textform“). Für den Inhalt des Vertrages ist die Annahme des Lieferan-

ten in Textform entscheidend, es sei denn, diese enthält zusätzliche oder abweichende 

Bestimmungen, welche die Bestimmungen des Angebots des Kunden wesentlich ändern. 

 

3. Exportkontroll-Klausel 

3.1. Sofern die Parteien ausdrücklich vereinbaren, dass die Produkte ins Ausland geliefert 

werden sollen, ist der Lieferant ungeachtet der vereinbarten Lieferbedingungen und ob 
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die Produkte durch den Lieferanten oder den Kunden für den Export frei zu machen sind, 

zur Lieferung der Produkte erst nach Abschluss aller rechtlich notwendigen Exportunter-

suchungen oder Genehmigungsverfahren und nach Erhalt/Vorlage notwendiger behördli-

cher Genehmigungen (z. B. Ausfuhrgenehmigung) verpflichtet. 

3.2. Der Kunde verpflichtet sich, alle Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, 

die für den jeweiligen Export erforderlich sind. Der Lieferant wird sich nach besten Kräf-

ten bemühen, die erforderliche Ausfuhrgenehmigung zu erhalten, der Lieferant garantiert 

jedoch nicht, dass die Ausfuhrgenehmigung erteilt wird. 

3.3. Verzögerungen aufgrund von Untersuchungen für die Ausfuhr von Produkten oder Ge-

nehmigungsverfahren führen zur Unanwendbarkeit von Fristen und Lieferterminen. Der 

Lieferant haftet nicht für Schäden oder Kosten, die dem Kunden im Zusammenhang mit 

Lieferverzug oder Unmöglichkeit der Lieferung aufgrund fehlender Ausfuhrgenehmigun-

gen entstehen, es sei denn, der Lieferant hat den Verzug oder die Unmöglichkeit zu ver-

treten.  

3.4. Dem Kunden ist bewusst, dass der Verkauf, der Wiederverkauf und die Verfügung über 

die Produkte einschließlich der damit zusammenhängenden Technologie oder Dokumen-

tation Exportkontrollbestimmungen nach deutschem Recht, EU-Recht, US-Recht oder 

anderen nationalen oder internationalen Gesetzen unterliegen können. Eine Weitergabe 

von Produkten insbesondere an (i) Embargoländer, (ii) gesperrte Personen gemäß einer 

Denied Persons-Liste oder (iii) Personen, die die Produkte für militärische Zwecke, ABC-

Waffen oder Nukleartechnologie verwenden oder verwenden könnten, kann einer beson-

deren Genehmigung und einer behördlichen Zulassung bedürfen. Der Kunde erklärt mit 

seiner Bestellung der Produkte, dass er alle auf die Produkte anwendbaren Exportbe-

stimmungen und -regeln einhält und er die Produkte insbesondere auch nicht direkt oder 

indirekt in Länder liefern wird, die einen solchen Import verbieten oder beschränken. 

 

4. Preise 

4.1. Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind die Preise in EURO angegeben und 

exklusive der Umsatzsteuer, die vom Kunden in der jeweiligen gesetzlichen Höhe zusätz-

lich zu zahlen ist. 

4.2. Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, gelten die genannten Preise ab Werk (ex 

works, EXW Incoterms® 2010) Döbeln. Damit trägt der Kunde alle zusätzlichen Kosten, 

insbesondere Kosten für Verpackung, die über die Standardverpackung hinausgeht, 

Frachtkosten, Versicherungskosten und, im Falle von Lieferungen von Produkten in an-

dere Länder und/oder aus anderen Ländern, alle Kosten für den Export und den Import 

sowie mögliche Zollgebühren, Steuern, öffentliche Gebühren (insbesondere die Ein-

fuhrumsatzsteuer und Quellensteuern) etc. 
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5. Lieferbedingungen und Lieferfristen, Gefahrübergang 

5.1. Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, liefert der Lieferant die Produkte ab Werk 

(ex works, EXW Incoterms® 2010) Döbeln. Dies bedeutet insbesondere, dass 

 das Risiko einer zufälligen Verschlechterung, eines zufälligen Verlustes oder einer 

zufälligen Zerstörung der Produkte zu dem Zeitpunkt auf den Kunden übergeht, zu 

dem der Lieferant dem Kunden mitteilt, dass die verpackten und beschrifteten Pro-

dukte für den Kunden abholbereit auf dem Gelände des Lieferanten zur Verfügung 

stehen; 

 soweit eine förmliche Vorabnahme vereinbart ist, das Risiko einer zufälligen Ver-

schlechterung, eines zufälligen Verlustes oder einer zufälligen Zerstörung der Pro-

dukte zu dem Zeitpunkt auf den Kunden übergeht, zu dem der Lieferant dem Kun-

den mitteilt, dass die zuvor abgenommenen Produkte verpackt und beschriftet für 

den Kunden abholbereit auf dem Gelände des Lieferanten zur Verfügung stehen; 

 der Kunde alle Kosten trägt, die aus oder im Zusammenhang mit einer verspäteten 

Abholung oder Lieferung der Produkte resultieren; 

 der Kunde für alle Dokumente und Genehmigungen im Zusammenhang mit dem 

Export und dem Import der Produkte verantwortlich ist. 

5.2. Ungeachtet der vereinbarten Lieferbedingungen und ob die Produkte durch den Lieferan-

ten oder den Kunden für den Export frei zu machen sind, ist der Lieferant zur Lieferung 

der Produkte ins Ausland erst nach dem Abschluss aller rechtlich notwendigen Exportun-

tersuchungen oder Genehmigungsverfahren und nach Erhalt/Vorlage von notwendigen 

behördlichen Genehmigungen (z.B. Ausfuhrgenehmigung) verpflichtet. 

5.3. Lieferfristen sind nur bindend, wenn sie ausdrücklich in Textform vereinbart werden. Lie-

ferfristen beginnen erst zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses und nach Festlegung aller 

Einzelheiten im Zusammenhang mit der Bestellung, einschließlich der Vorlage etwaiger 

erforderlicher amtlicher Bescheinigungen. Soweit die Parteien ausdrücklich von EXW In-

coterms® 2010 abweichende Lieferbedingungen vereinbaren und die Produkte ohne 

Verschulden des Lieferanten nicht rechtzeitig versandt werden können, gelten die Liefer-

fristen auch als eingehalten, wenn die Mitteilung über die Versandbereitschaft fristgemäß 

ergeht. 

5.4. Nach Ablauf einer unverbindlichen Lieferfrist oder eines unverbindlichen Liefertermins 

muss der Kunde dem Lieferanten zunächst eine angemessene Nachfrist für die Lieferung 

setzen. Der Lieferant gerät erst nach dem Ablauf der Nachfrist in Verzug. 

5.5. Unbeschadet der Rechte des Lieferanten bei Verzug des Kunden verlängern sich Liefer-

fristen und -termine jeweils um den Zeitraum, während dessen der Kunde seine Ver-

pflichtungen gegenüber dem Lieferanten nicht einhält. 
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5.6. Der Lieferant ist zu Teillieferungen berechtigt, soweit deren Annahme für den Kunden 

nicht unzumutbar ist, insbesondere, soweit die Teillieferung vom Kunden genutzt werden 

kann, die Lieferung der ausstehenden Produkte sichergestellt ist und keine erheblichen 

zusätzlichen Kosten hierbei für den Kunden entstehen; dies ist als Teilerfüllung anzuse-

hen. 

5.7. Der Kunde ist erst nach dem fruchtlosen Ablauf einer angemessenen Nachfrist berech-

tigt, vom Vertrag zurück zu treten, und nur dann, wenn das Leistungshindernis nicht nur 

von vorübergehender Natur ist und eine Verzögerung den Kunden auf unzumutbare 

Weise beeinträchtigt. 

5.8. Im Falle, dass der Lieferant seine Verpflichtungen nicht einhält, haftet er für alle Arten 

von Schäden nur gemäß Ziffer 11 dieser AVLB. 

 

6. Untersuchung der Produkte, förmliche Vorabnahme, förmliche Endabnahme 

6.1. Der Kunde hat die Produkte gemäß § 377 HGB zu untersuchen. Beanstandungen müs-

sen in Textform erfolgen und dem Lieferanten innerhalb von 7 (sieben) Werktagen vom 

Zeitpunkt der Ankunft der Produkte an ihrem Bestimmungsort zugehen. Dasselbe gilt, 

wenn der Kunde zu einem späteren Zeitpunkt einen Mangel entdeckt (verdeckter Man-

gel). Die Mitteilung muss die aufgetretenen Mängel so genau wie möglich beschreiben. 

Eine solche Mitteilung muss auch im Falle einer Falschlieferung oder einer Minderliefe-

rung ergehen. Wenn der Kunde es versäumt, eine solche Mitteilung zu machen, gelten 

die gelieferten Produkte als vom Kunden angenommen, es sei denn, dem Lieferanten 

war der Mangel bekannt oder er hätte ihm bekannt sein müssen. 

6.2. Die Parteien können vereinbaren, dass eine förmliche Abnahme der Produkte durch den 

Kunden erforderlich ist und die Details hierfür regeln. Soweit nicht ausdrücklich anders 

vereinbart, besteht die förmliche Abnahme aus (i) einer Vorabnahme der Produkte im 

Werk des Lieferanten, sobald die Produkte versandbereit sind, unmittelbar vor der Ver-

packung, und (ii) einer Endabnahme der Produkte auf dem Gelände des Kunden, sobald 

die Fertigstellung oder die Montage der Produkte mitgeteilt wird oder soweit vorgesehene 

Tests durchgeführt wurden. Der Lieferant fertigt sowohl über die Vorabnahme als auch 

über die Endabnahme jeweils ein schriftliches Protokoll an.  

6.3. Weder die Vorabnahme noch die Endabnahme dürfen aufgrund unwesentlicher Mängel 

verweigert werden. 

6.4. Der Lieferant ist verpflichtet dem Kunden mitzuteilen, sobald die Produkte zur Vorab-

nahme auf dem Gelände des Lieferanten bereit sind. Die Parteien sind verpflichtet, die 

Vorabnahme innerhalb von 15 (fünfzehn) Werktagen nach Erhalt einer solchen Mitteilung 

durchzuführen. Der Kunde ist verpflichtet, die Vorabnahme zu erklären und das zugehö-

rige Protokoll zu unterzeichnen, es sei denn, die Produkte weisen wesentliche Mängel 

auf. 
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6.5. Die Produkte gelten als von dem Kunden vorabgenommen, wenn die Vorabnahme  

 aufgrund von Umständen, die außerhalb der Kontrolle des Lieferanten liegen, nicht 

innerhalb von 15 (fünfzehn) Werktagen nach dem Erhalt der entsprechenden Mit-

teilung durchgeführt wird, und 

 der Lieferant alle vereinbarten Tests für die Produkte vorgenommen hat, und die 

Produkte diese ohne wesentliche Mängel bestanden haben, und 

 der Lieferant den Kunden in der entsprechenden Mitteilung über die rechtlichen 

Folgen des Versäumnisses des Kunden zur Teilnahme an der Vorabnahme gemäß 

dieser Ziffer 6.5 (d.h. fingierte Vorabnahme) informiert hat. 

In diesem Fall ist das Protokoll über die Durchführung der Vorabnahme mit der Unter-

schrift nur des Lieferanten (ohne Unterschrift des Kunden) gültig und damit für den Kun-

den und Dritte (z. B. Banken oder Kreditinstitute, die Sicherheiten stellen oder Zahlungen 

vornehmen) bindend. 

6.6. Zur Durchführung der Endabnahme ist der Lieferant des Weiteren verpflichtet, den Kun-

den über die Fertigstellung der vereinbarten Montage und Installation am vereinbarten 

Bestimmungsort der Produkte zu informieren. Die Parteien sind verpflichtet, die Endab-

nahme innerhalb von zehn (10) Werktagen nach dem Erhalt einer solchen Mitteilung 

durchzuführen. Der Kunde ist verpflichtet, die Endabnahme zu erklären und das zugehö-

rige Protokoll zu unterzeichnen, es sei denn, die Produkte weisen wesentliche Mängel 

auf. 

6.7. Die Produkte gelten als von dem Kunden endabgenommen, wenn die Endabnahme 

 aufgrund von Umständen, die außerhalb der Kontrolle des Lieferanten liegen, nicht 

 innerhalb von zehn (10) Werktagen nach Erhalt der Mitteilung über die Fertig-

stellung gemäß Ziffer 6.6 oder, 

 wenn der Kunde die Produkte bereits in Gebrauch genommen hat, innerhalb 

von fünf (5) Werktagen nach Erhalt der entsprechenden Mitteilung, 

durchgeführt wird und 

 der Lieferant den Kunden in der entsprechenden Mitteilung über die Fertigstellung 

über die rechtlichen Folgen des Versäumnisses des Kunden zur Teilnahme an der 

Endabnahme gemäß dieser Ziffer 6.7 (d.h. fingierte Abnahme) informiert hat, und 

 der Kunde dem Lieferanten nicht innerhalb der vorgenannten Fristen wesentliche 

Mängel mitgeteilt hat. 

In diesem Fall ist das Protokoll über die Durchführung der Endabnahme mit der Unter-

schrift nur des Lieferanten gültig (ohne Unterschrift des Kunden) und damit für den Kun-

den und Dritte (z. B. Banken oder Kreditinstitute, die Sicherheiten stellen oder Zahlungen 

vornehmen) bindend. 
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7. Zahlungen, Zinsen 

7.1. Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, ist der vereinbarte Preis wie folgt fällig und 

zahlbar: 

 30 % bei Auftragsbestätigung („erste Rate“), zahlbar innerhalb von 14 (vierzehn) 

Tagen netto ab Rechnungsdatum und 

 70 % bei Lieferung („Lieferrate“), d.h. bei EXW Incoterms® 2010 bei Mitteilung des 

Lieferanten an den Kunden, dass die verpackten und beschrifteten Produkte für den 

Kunden abholbereit auf dem Gelände des Lieferanten zur Verfügung stehen, zahl-

bar innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen netto ab Rechnungsdatum  

7.2. Soweit eine förmliche Abnahme vereinbart ist, ist der vereinbarte Preis wie folgt zahlbar: 

 40 % bei Auftragsbestätigung („erste Rate“), zahlbar innerhalb von 14 (vierzehn) 

Tagen netto ab Rechnungsdatum 

 50 % bei Meldung der Versandbereitschaft („Vorabnahme-Rate“), d.h. bei EXW In-

coterms® 2010 bei Mitteilung des Lieferanten an den Kunden, dass die verpackten 

und beschrifteten Produkte für den Kunden abholbereit auf dem Gelände des Liefe-

ranten zur Verfügung stehen, zahlbar innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen netto ab 

Rechnungsdatum 

und 

 10 % nach Produktübergabe im Werk vom Kunden („Schlussrate“), d.h. üblicher-

weise nach Einrichtung der gelieferten Produkte beim Kunden, zahlbar innerhalb 

von 14 (vierzehn) Tagen netto ab Rechnungsdatum 

7.3. Zahlungen gelten als an dem Tag des Empfangs durch den Lieferanten vorgenommen. 

7.4. Der Lieferant kann zum Fälligkeitsdatum und ohne Mahnung Zinsen in Höhe von neun 

(9) Prozentpunkten über dem Basissatz der Europäischen Zentralbank jährlich für den 

ausstehenden Betrag verlangen. Das Recht des Lieferanten, Ersatz eines tatsächlich 

höheren Schaden zu verlangen, bleibt vorbehalten. 

7.5. Der Kunde ist nicht zur Aufrechnung berechtigt, es sei denn, die zugrundeliegenden Ge-

genansprüche wurden abschließend gerichtlich festgestellt oder vom Lieferanten aner-

kannt. Dem Kunden steht ein Zurückbehaltungsrecht nur für den Fall zu, dass die zu-

grundeliegenden Gegenansprüche aus derselben vertraglichen Beziehung stammen.  

7.6. Wenn nach dem Vertragsschluss eine erhebliche Verschlechterung der Kreditwürdigkeit 

des Kunden erkennbar wird, insbesondere wenn der Kunde im Zahlungsverzug ist, ist 

der Lieferant berechtigt, seine vertraglichen Verpflichtungen nur gegen Vorauszahlung zu 

erfüllen oder die Stellung zusätzlicher Sicherheiten zu verlangen. 
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8. Sicherheiten 

8.1. Beträgt der vereinbarte Preis für die zu liefernden Produkte mindestens Euro 100.000,00 

und leistet der Kunde nicht oder nicht vollständig die Abschlagszahlung gemäß Ziffer 7.1, 

ist der Lieferant berechtigt, zur Sicherung seiner Entgeltforderungen gegen den Kunden 

die Bereitstellung einer unwiderruflichen Garantieerklärung einer Großbank, einer öffent-

lich-rechtlichen Sparkasse oder eines Kreditversicherers zu verlangen. Die Zahlung des 

durch die Garantie gesicherten Betrages darf nur durch die Vorlage der folgenden Do-

kumente bedingt sein: 

 Transportdokumente (außer bei Lieferung EXW Incoterms® 2010), 

 Versicherungsdokumente (außer bei Lieferung EXW Incoterms® 2010), 

 Lieferantenrechnungen. 

8.2. Vereinbaren die Parteien eine förmliche Abnahme für die zu liefernden Produkte, z. B. für 

Sondermaschinen, und der vereinbarte Preis beträgt mindestens Euro 100.000,00, ist 

der Lieferant berechtigt, zur Sicherung seiner Entgeltforderungen gegen den Kunden die 

Bereitstellung einer unwiderruflichen Garantieerklärung einer Großbank, einer öffentlich-

rechtlichen Sparkasse oder eines Kreditversicherers zu verlangen. Die Zahlung des 

durch die Garantie gesicherten Betrages darf nur durch die Vorlage der folgenden Do-

kumente bedingt sein:  

 Transportdokumente (außer bei Lieferung EXW Incoterms® 2010), 

 Versicherungsdokumente (außer bei Lieferung EXW Incoterms® 2010), 

 Lieferantenrechnungen, 

 Protokolle über die vorgenommene (oder fingierte) Vorabnahme gemäß Ziffern 6.4 

bzw. 6.5 und/oder 

 Protokolle über die vorgenommene (oder fingierte) Endabnahme gemäß Ziffern 6.6 

bzw. 6.7. 

Der Lieferant behält sich vor, erst nach Zahlung der ersten Rate gem. Ziffer 7.2 oder Be-

reitstellung einer entsprechenden Sicherheit mit der Herstellung der Produkte zu begin-

nen. 

8.3. Kosten für den Abschluss der Garantieerklärung gehen zulasten des Kunden. Der Liefe-

rant behält sich das Recht vor, eine Garantieerklärung im Falle von unklaren, ungewöhn-

lichen oder nicht durchsetzbaren Bestimmungen zurückzuweisen. 
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9. Gewährleistung 

9.1. Der Lieferant gewährleistet, dass die Produkte im Zeitpunkt der Lieferung den von den 

Parteien vertraglich vereinbarten Spezifikationen entsprechen. Beschreibungen der Pro-

dukte wie Bilder, Zeichnungen, Informationen zu Gewicht, Maßen, Kapazitäten, Varian-

ten etc., die in Angeboten oder Broschüren etc. enthalten sind, dienen nur zu Informati-

onszwecken und sind nicht als verbindliche Spezifikation anzusehen, außer soweit ver-

bindlich im Vertrag vereinbart. 

9.2. Gewährleistungsansprüche des Kunden stehen unter der Bedingung der ordnungsge-

mäßen Erfüllung seiner Untersuchungspflicht der Produkte gemäß Ziffer 6.1 bzw. der 

Teilnahme an der förmlichen Abnahme gemäß Ziffern 6.2 bis 6.7, soweit anwendbar. Der 

Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten Mängel in Textform mitzuteilen.  

9.3. Ist das gelieferte Produkt mangelhaft, kann der Lieferant zunächst wählen, ob er Nacher-

füllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer 

mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leistet. Das Recht des Lieferanten, die Nacherfül-

lung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.  

9.4. Der Lieferant ist berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, 

dass der Kunde den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Kunde ist jedoch berechtigt, einen im 

Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.  

9.5. Der Kunde hat dem Lieferanten die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit 

und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandeten Produkte zu Prüfungszwe-

cken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat der Kunde dem Lieferanten die 

mangelhaften Produkte nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die Nacher-

füllung beinhaltet weder den Ausbau des mangelhaften Produkts noch den erneuten Ein-

bau, wenn der Lieferant ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet war.  

9.6. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbeson-

dere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten (nicht: Ausbau- und Einbaukosten), 

trägt der Lieferant, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls kann der Lieferant 

vom Kunden die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen 

Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die feh-

lende Mangelhaftigkeit war für den Kunden nicht erkennbar.  

9.7. In dringenden Fällen, z. B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr un-

verhältnismäßiger Schäden, hat der Kunde das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen 

und Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen vom Lieferanten zu verlan-

gen. Von einer derartigen Selbstvornahme ist der Lieferant unverzüglich, nach Möglich-

keit vorher, zu benachrichtigen. Der Lieferant ist nicht zum Ersatz der durch die Selbst-

vornahme entstehenden Aufwendungen verpflichtet, wenn er berechtigt wäre, eine ent-

sprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.  



 

 
Seite 9 von 17 

Mit Tradition in die Zukunft 

9.8. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Kunden 

zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vor-

schriften entbehrlich ist, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis 

mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.  

9.9. Gewährleistungsansprüche bestehen nicht, wenn Betriebs- oder Wartungsanweisungen 

nicht befolgt werden, die Produkte verändert werden, Teile der Produkte ersetzt werden 

oder Materialien verwendet werden, die nicht im Einklang mit den ursprünglichen Pro-

duktspezifikationen des Lieferanten stehen, es sei denn, der Kunde weist nach, dass der 

fragliche Mangel eine andere Ursache hatte. Dies gilt auch, wenn die Produkte in Kombi-

nation mit Lieferungen oder Leistungen Dritter verwendet werden, die mit den Pro-

duktspezifikationen oder den Betriebsanweisungen des Lieferanten nicht kompatibel 

sind, oder soweit der Mangel des Produkts auf Designaufzeichnungen oder anderen 

Standards und Spezifikationen des Kunden beruht. 

9.10. Soweit die Parteien die Lieferung von gebrauchten Produkten vereinbaren, sind alle Ge-

währleistungsansprüche für diese Produkte ausdrücklich ausgeschlossen. 

9.11. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen 

bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von Ziffer 11 dieser AVLB und sind im 

Übrigen ausgeschlossen.  

9.12. Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche beträgt zwölf (12) Monate vom Zeit-

punkt der Lieferung der Produkte bzw. dem Datum der Endabnahme oder fingierten 

Endabnahme der Produkte, soweit eine formelle Abnahme vereinbart wurde. Dies findet 

keine Anwendung auf Ansprüche des Kunden aufgrund vorsätzlicher oder grob fahrlässi-

ger Pflichtverletzung durch den Lieferanten, Ansprüche auf Schadensersatz aufgrund der 

Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie Ansprüche nach dem Produkthaf-

tungsgesetz. 

 

10. Gewerbliche Schutzrechte und andere Rechte des geistigen Eigentums,  
andere Rechte und Ansprüche Dritter 

10.1. Der Lieferant gewährleistet nach Maßgabe dieser Ziffer 10, dass die an den Kunden ge-

lieferten Produkte frei von Rechten oder Ansprüchen Dritter sind, einschließlich gewerbli-

cher Schutzrechte oder anderer Rechte des geistigen Eigentums Dritter. Die Gewährleis-

tung des Lieferanten bezieht sich nur auf die vertraglich vereinbarte Nutzung und Be-

stimmung der Produkte.  

10.2. Jede Partei wird die andere Vertragspartei unverzüglich in Textform benachrichtigen, 

falls ihr gegenüber Ansprüche wegen der Verletzung der in Ziffer 10.1 genannten Rechte 

geltend gemacht werden. 
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10.3. Im Falle von Ansprüchen gegen den Kunden aufgrund der Verletzung von gewerblichen 

Schutzrechten oder anderen Rechten des geistigen Eigentums bei der vertraglich ver-

einbarten Verwendung der Produkte wird der Lieferant sich nach besten Kräften bemü-

hen, für den Kunden die Rechte zur weiteren Verwendung der Produkte zu erlangen. 

Sollte es nicht möglich sein, die Produkte unter wirtschaftlich angemessenen Umständen 

weiter zu verwenden, kann der Lieferant, nach eigenem Ermessen, die Produkte oder die 

vom Rechtsmangel betroffenen Teile der Produkte ändern oder ersetzen, um den 

Rechtsmangel zu beheben. Gelingt dem Lieferanten dies innerhalb eines angemessenen 

Zeitraums nicht, ist der Kunde berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten oder den 

Kaufpreis angemessen zu mindern.  

10.4. Bei Rechtsverletzungen durch vom Lieferanten gelieferte Produkte anderer Hersteller 

wird der Lieferant nach seiner Wahl seine Ansprüche gegen die Hersteller und Vorliefe-

ranten für Rechnung des Kunden geltend machen oder an den Kunden abtreten. An-

sprüche gegen den Lieferanten bestehen in diesen Fällen nach Maßgabe dieser Ziffer 9 

nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend genannten Ansprüche gegen die 

Hersteller und Vorlieferanten erfolglos war oder, beispielsweise aufgrund einer Insolvenz, 

aussichtslos ist. 

10.5. Es bestehen keine Verpflichtungen des Lieferanten im Falle von Rechtsverletzungen, die 

aufgrund einer Verwendung der Produkte auf andere als die vertraglich vereinbarte Wei-

se entstehen. 

10.6. Auf sämtliche Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz oder Entschädigung findet 

Ziffer 11 dieser AVLB Anwendung. 

10.7. Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche gemäß Ziffer 10 beträgt zwölf (12) 

Monate vom Zeitpunkt der Lieferung der Produkte bzw. dem Datum der Endabnahme 

oder fingierten Endabnahme der Produkte, soweit eine formelle Abnahme vereinbart 

wurde. Dies findet keine Anwendung auf Ansprüche des Kunden aufgrund vorsätzlicher 

oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung durch den Lieferanten, Ansprüche auf Scha-

densersatz aufgrund der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie Ansprü-

che nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 

11. Haftungsbegrenzung 

11.1. Im Falle einer Verletzung der vertraglichen Verpflichtungen, mangelhafter Lieferung ein-

schließlich der Verletzung gewerblicher Schutzrechte oder anderer Rechte des geistigen 

Eigentums oder anderer Rechte Dritter oder unerlaubter Handlungen ist der Lieferant nur 

zum Ersatz von Schäden oder Aufwendungen verpflichtet, wenn der Lieferant vorsätzlich 

oder grob fahrlässig gehandelt hat oder, im Falle von leichter Fahrlässigkeit, soweit diese 

Fahrlässigkeit zur Verletzung einer vertraglichen Kardinalpflicht führt (einer Pflicht, deren 

Verletzung die Erfüllung des vertraglichen Zwecks gefährdet). Jedoch gilt im Falle der 
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leichten Fahrlässigkeit, dass die Haftung des Lieferanten auf die typischerweise vorher-

sehbaren Schäden zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses begrenzt ist. 

11.2. Die Haftung des Lieferanten für Schäden oder Verluste aufgrund von Lieferverzug bei 

leichter Fahrlässigkeit sind auf fünf (5) Prozent des vereinbarten Kaufpreises beschränkt. 

11.3. Die Verjährungsfrist für Ansprüche gegen den Lieferanten, gleich aus welchem Grund, 

beträgt zwölf (12) Monate vom Zeitpunkt der Lieferung an den Kunden bzw. dem Datum 

der Endabnahme oder der fingierten Endabnahme der Produkte, soweit eine förmliche 

Abnahme vereinbart wurde, und im Falle von unerlaubten Handlungen zwölf (12) Monate 

vom Zeitpunkt, an dem der Kunde Kenntnis über die Anspruchsgründe erlangt oder ohne 

grobe Fahrlässigkeit erlangt hätte.  

11.4. Soweit die Haftung auf Schadensersatz des Lieferanten ausgeschlossen ist, findet dies 

ebenfalls Anwendung auf die persönliche Schadensersatzhaftung der Vertreter und Erfül-

lungsgehilfen des Lieferanten. 

11.5. Die Ausschlüsse und Beschränkungen für die Haftung in dieser Ziffer 11 finden keine 

Anwendung auf eine Haftung des Lieferanten für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, 

Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, Ansprüche nach dem Produkthaftungs-

gesetz oder Ansprüche, die aus vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten resultie-

ren. 

 

12. Höhere Gewalt 

12.1. Die Lieferpflichten des Lieferanten stehen unter der Bedingung einer ordnungsgemäßen 

und rechtzeitigen Belieferung durch seine eigenen Lieferanten, es sei denn, die verzö-

gerte oder nicht ordnungsgemäße Belieferung durch seine eigenen Lieferanten beruht 

auf einem Verschulden des Lieferanten (z. B. einer verspäteten Bestellung). Auch soweit 

verbindliche Lieferfristen oder -termine vereinbart wurden, übernimmt der Lieferant keine 

Haftung für Lieferverzug, der durch höhere Gewalt oder vergleichbare unvorhersehbare 

und unvermeidbare Umstände verursacht wird, wie etwa Krieg, Aufstände, Probleme bei 

der Materialbeschaffung, Ausfälle von Maschinen oder Anlagen, Schwierigkeiten bei der 

Energieversorgung, Streik, Aussperrung, Personalmangel, Engpässe bei Transportmit-

teln, Terrorismus, Brand, Überschwemmung, behördliche Maßnahmen (insbesondere 

behördliche oder internationale Exportkontrollbestimmungen, Lieferembargos oder ande-

re Sanktionen) etc. (unabhängig davon, ob solche Umstände den Lieferanten selbst oder 

seine Lieferanten oder deren Unter-Vertragsnehmer betreffen) („Höhere Gewalt“). Solche 

Umstände berechtigen den Lieferanten zur Verschiebung der Lieferung um den Zeitraum 

der Dauer dieser Umstände zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit. Bei Eintritt eines 

Ereignisses Höherer Gewalt ist der Lieferant verpflichtet, den Kunden unverzüglich an-

gemessen über ein solches Ereignis zu informieren. Im Falle, dass das Hindernis länger 
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als drei Monate besteht, sind beide Parteien berechtigt, die Vertragsteile zu kündigen, die 

noch nicht erfüllt sind. 

12.2. Soweit vom Kunden vernünftigerweise nicht erwartet werden kann, eine derartige Verzö-

gerung zu akzeptieren, hat er das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Die Erklärung 

muss unverzüglich erfolgen, sobald der Kunde über das Ereignis der Höheren Gewalt in-

formiert wurde. Weitergehende Ansprüche des Kunden aufgrund von Umständen Höhe-

rer Gewalt sind ausdrücklich ausgeschlossen. 

 

13. Eigentumsvorbehalt 

13.1. Die Produkte werden unter verlängertem und erweitertem Eigentumsvorbehalt geliefert, 

sodass sie im Eigentum des Lieferanten verbleiben, bis alle gegenwärtigen und zukünfti-

gen Ansprüche gegen den Kunden beglichen sind („Vorbehaltsprodukte“). Verletzt der 

Kunde den Vertrag, insbesondere bei Zahlungsverzug des Kunden, hat der Lieferant das 

Recht, die Vorbehaltsprodukte zurückzufordern. Die Rücknahme der Vorbehaltsprodukte 

stellt einen Rücktritt vom Vertrag dar. 

13.2. Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsprodukte im Rahmen des normalen Geschäfts-

gangs zu verarbeiten. Diese Ermächtigung entfällt im Falle des Zahlungsverzugs, der 

Aussetzung von Zahlungen durch den Kunden oder soweit ein Antrag auf Eröffnung ei-

nes Insolvenzverfahrens gegen den Kunden gestellt wird. Die Verarbeitung oder Umbil-

dung geschieht in jedem Fall für den Lieferanten in seiner Eigenschaft als Hersteller oh-

ne gleichzeitige Verpflichtung des Lieferanten. Soweit das Eigentum des Lieferanten an 

den Vorbehaltsprodukten durch Umbildung oder Verarbeitung erlischt, wird hiermit ver-

einbart, dass das Eigentumsrecht des Kunden am neuen Produkt dem Lieferanten antei-

lig (Rechnungsbetrag) übertragen wird. Der Kunde handelt unentgeltlich als Treuhänder 

für das Miteigentum (Bruchteilseigentum). Produkte im Miteigentum gelten als ebenfalls 

vom Eigentumsvorbehalt erfasst. 

13.3. Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsprodukte zu verkaufen, es sei denn, der Kunde 

befindet sich im Zahlungsverzug, hat seine Zahlungen ausgesetzt oder gegen ihn wurde 

ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Die Verpfändung und Über-

tragung der Vorbehaltsprodukte im Wege einer Sicherungsübereignung für Verpflichtun-

gen des Kunden sind nicht gestattet. 

13.4. Zum Zwecke der Sicherung der Ansprüche des Lieferanten überträgt der Kunde dem 

Lieferanten hiermit bereits alle Ansprüche (soweit anwendbar nur in Höhe des Betrages 

für das jeweilige anteilige Miteigentum), die aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltspro-

dukte oder aus anderen rechtlichen Gründen (Versicherung, vorsätzliches Handeln etc.) 

entstehen, einschließlich aller Ausgleichsansprüche aus Kontokorrentkonten. Der Liefe-

rant ermächtigt hiermit den Kunden zum Einzug der dem Lieferanten übertragenen An-

sprüche im eigenen Namen und für Rechnung des Lieferanten. Diese Einzugsermächti-
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gung kann widerrufen werden, wenn der Kunde seine Verpflichtungen gegenüber dem 

Lieferanten nicht ordnungsgemäß erfüllt. Erhebt ein Dritter Anspruch auf die Vorbehalts-

produkte, wird der Kunde diesem das Eigentumsrecht des Lieferanten anzeigen und den 

Lieferanten unverzüglich informieren. Im Falle einer Vertragsverletzung durch den Kun-

den, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferant berechtigt, die Vorbehaltspro-

dukte zurückzunehmen oder, soweit notwendig, die Abtretung der Ansprüche des Kun-

den gegen Dritte auf Rückgabe der Vorbehaltsprodukte zu verlangen. 

13.5. Bis alle Ansprüche des Lieferanten gegen den Kunden erfüllt sind, ist der Kunde ver-

pflichtet, die Vorbehaltsprodukte gegen alle Lagerrisiken auf eigene Kosten zu versichern 

und dies dem Lieferanten auf Verlangen nachzuweisen.  

13.6. Die Rechte des Lieferanten aus dem Eigentumsvorbehalt bleiben bestehen bis alle etwa-

igen Ansprüche des Lieferanten im Zusammenhang mit der Zahlung des Kaufpreises 

(z. B. Zahlung per Scheck und Wechsel), die der Lieferant im Interesse des Kunden ak-

zeptiert hat, vollständig erfüllt sind. 

13.7. Soweit der Gesamtwert der Sicherheiten, auf die der Lieferant Anspruch hat, die Ge-

samtansprüche des Lieferanten gegen den Kunden um mehr als 50 % übersteigt, ist der 

Lieferant verpflichtet, Sicherheiten nach seiner Wahl freizugeben oder zurückzugeben. 

13.8. Soweit der Eigentumsvorbehalt in der oben genannten Form nach dem Recht des Lan-

des, das für den Übergang des Eigentums der Vorbehaltsprodukte Anwendung findet, 

nicht (vollständig) wirksam ist, ist der Kunde verpflichtet, bei der Einräumung vergleich-

barer und äquivalenter Sicherungsrechte zu Gunsten des Lieferanten, die den Bestim-

mungen dieses Landes entsprechen (z.B. Akkreditiv), mitzuwirken. 

 

14. Unterbeauftragung 

Der Lieferant ist jederzeit berechtigt, ohne vorherige Zustimmung des Kunden, Subun-

ternehmer für die (vollständige oder teilweise) Erfüllung der Bestellung einzusetzen und 

den vollständigen Vertrag als solchen oder einzelne Rechte und Pflichten hieraus auf ein 

mit dem Lieferanten verbundenes Unternehmen zu übertragen. 

 

15. Vertraulichkeit, Datenschutz 

15.1. Der Lieferant ist alleiniger Eigentümer und Inhaber der Schutzrechte an seinen Angebo-

ten, Bildern, Zeichnungen, Berechnungen und anderen Aufzeichnungen (einschließlich 

solcher in elektronischer Form). Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Liefe-

ranten dürfen solche Gegenstände Dritten nicht zugänglich oder bekannt gemacht wer-

den und nicht durch den Kunden selbst oder durch Dritte vervielfältigt werden. 
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15.2. Soweit nicht ausdrücklich in Textform anders festgelegt, gelten die dem Lieferanten im 

Zusammenhang mit Bestellungen zur Verfügung gestellten Informationen nicht als ver-

traulich, es sei denn, deren vertrauliche Natur ist offensichtlich. 

15.3. Der Lieferant ist berechtigt, personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der ver-

traglichen Beziehung zu speichern und solche Daten an mit dem Lieferanten verbundene 

Gesellschaften und Subunternehmer weiterzugeben, es sei denn, dies wiederspricht den 

auf den Lieferanten anwendbaren Datenschutzbestimmungen.  

15.4. Der Lieferant speichert die unter Ziffer 15.3 genannten Daten des Kunden, sobald der 

Kunde den Lieferanten erstmalig, z. B. für eine Bestellanfrage, kontaktiert. Der Kunde er-

klärt sein Einverständnis mit der Speicherung der jeweiligen Daten. Dies findet insbeson-

dere bei Vertragsschluss Anwendung. Ferner erklärt sich der Kunde damit einverstan-

den, dass der Lieferant im Falle einer Vertragsverletzung berechtigt ist, seine Daten an 

Gesellschaften und Personen weiterzuleiten, die der Lieferant mit der Durchsetzung sei-

ner eigenen Ansprüche und Rechte betraut.  

15.5. Der Kunde hat die Möglichkeit, sein Einverständnis zu der oben beschriebenen Speiche-

rung, Verwendung und Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten jederzeit zu wi-

derrufen. Er kann jederzeit in Textform verlangen, dass seine personenbezogenen Daten 

gelöscht oder, soweit gesetzliche Aufbewahrungsfristen Anwendung finden, für die Ver-

wendung und Verarbeitung blockiert werden. Der Kunde hat jederzeit das Recht, Infor-

mationen über seine gespeicherten personenbezogenen Daten sowie deren Herkunft, 

Empfänger und die Nutzung der personenbezogenen Daten und den Zweck der Nutzung 

zu verlangen. 

 

16. Softwarerechte 

16.1. Die folgenden Bestimmungen dieser Ziffer 16 finden Anwendung, soweit die Produkte die 

Nutzung von Software umfassen oder ausschließlich auf die Lieferung oder die dauerhaf-

te Übertragung zur Nutzung von Software beschränkt sind, wenn nicht eine separate Li-

zenzvereinbarung geschlossen wurde. 

16.2. Dem Kunden wird ein nicht-ausschließliches, im Hinblick auf Dauer und Ort unbe-

schränktes Recht zur Nutzung der Software eingeräumt. Soweit die Software gemäß 

dem Vertrag nicht vom Kunden selbst genutzt wird, sondern vollständig oder teilweise 

vom Kunden an einen Dritten (Endkunde) weitergeleitet wird, stehen die in dieser Zif-

fer 16 niedergelegten Rechte ausschließlich diesem Endkunden zu.  

16.3. Die Nutzung der Software muss auf den Umfang beschränkt werden, der im jeweiligen 

Vertrag niedergelegt ist. Für den Fall einer auf ein bestimmtes Gerät beschränkten Li-

zenz darf die Software nur auf einem einzigen Gerät installiert und verwendet werden. 

Für den Fall einer Serverlizenz darf die Software nur auf einem einzigen Server installiert 

und verwendet werden. Die Verwendung ist auf die Nutzung durch die Anzahl der natür-
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lichen Personen beschränkt, die der Anzahl der erworbenen Lizenzen entspricht. Eine 

Verwendung über die vertraglich vereinbarte Maßgabe hinaus steht nicht im Einklang mit 

dem Vertrag. 

16.4. Die gestattete Nutzung umfasst die Installation der Software auf einem Gerät oder einem 

Server, das Herunterladen in einen Arbeitsspeicher, jeweils soweit erforderlich und mög-

lich, und ihre Nutzung durch den Kunden für den beabsichtigten Zweck. Der Kunde ist in 

keinem Fall berechtigt, die erworbene Software weiterzugeben oder auf andere Weise 

unterzulizenzieren, sie zu veröffentlichen oder sie drahtlos oder per Kabel an Dritte ge-

gen Zahlung oder kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Ziffer 16.6 dieser AVLB bleibt un-

berührt. 

16.5. Software, Dokumentation oder nachfolgende Aktualisierungen von diesen dürfen weder 

ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Lieferanten an Dritte offen gelegt noch ge-

ändert, kopiert oder auf andere Weise dupliziert werden, wobei dies auch den internen 

Bedarf des Kunden umfasst – mit Ausnahme einer einzelnen Back-up-Kopie für Siche-

rungszwecke. Auf einer erstellten Kopie muss der Kunde die Worte Back-up-Kopie zu-

sammen mit einem Copyright-Hinweis des Lieferanten klar kenntlich machen. 

16.6. Soweit die Parteien ausdrücklich vereinbart haben, dass der Kunde berechtigt ist, die 

erworbene Software auf einen Dritten zu übertragen, ist der Kunde nur berechtigt, die 

Software für dauerhaften – nicht jedoch für vorübergehenden – Gebrauch zu übertragen. 

Der Kunde ist dann verpflichtet, 

 die Verwendung der Software vollständig einzustellen,  

 alle beim Kunden installierten Kopien zu entfernen und zu löschen und  

 alle auf anderen Datenträgern des Kunden installierten Kopien zu löschen (zusam-

men mit den Back-up-Kopien) außer soweit der Kunde rechtlich verpflichtet ist, die-

se für einen längeren Zeitraum zu verwahren.  

16.7. Der Kunde ist verpflichtet, auf Verlangen des Lieferanten in Textform zu bestätigen, dass 

er die in Ziffer 16.6 aufgeführten Maßnahmen durchgeführt hat, oder die Gründe für eine 

Verwahrung der Software über einen längeren Zeitraum anzugeben. Soweit die Software 

auf einen Endkunden für dessen dauerhafte Verwendung übertragen wird, ist der Kunde 

verpflichtet, dem Lieferanten den Namen und die vollständige Adresse des Endkunden 

mitzuteilen. Der Kunde ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Endkunde dem Lieferan-

ten schriftlich bestätigt, dass er die Software vom Kunden erhalten hat.  

16.8. Soweit die vom Lieferanten gelieferte Software auf Hardware installiert und ausdrücklich 

als OEM-Software gekennzeichnet ist, darf diese Software für die Verwendung durch ei-

nen Dritten ausschließlich zusammen mit dieser Hardware übertragen werden. Vom Lie-

feranten zur Verfügung gestellte Datenträger mit OEM-Softwarekopien sind lediglich 

Back-up- oder Wiederherstellungsdatenträger, die nicht selbständig übertragbar sind. In 

jeder anderen Hinsicht findet Ziffer 16.6 Anwendung. 
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16.9. Der Kunde verpflichtet sich, durch Vornahme von geeigneten Vorsichtsmaßnahmen zu 

verhindern, dass seine Mitarbeiter und andere Dritte nichtautorisierten Zugang zu der ge-

lieferten Software und der zugehörigen Dokumentation erhalten, insbesondere durch ei-

ne Aufbewahrung der Original-Datenträger und der Back-up-Kopien an einem sicheren 

Ort. Copyright-Hinweise, Seriennummer und andere Kennzeichen zur Identifizierung von 

Programmen dürfen nicht von den Datenträgern oder der Dokumentation entfernt oder 

verändert werden.  

16.10. Die Lieferungen können Software von Dritten enthalten, bezüglich derer sich der Liefe-

rant verpflichtet, diese als solche zu kennzeichnen. Der Umfang der Nutzungsrechte im 

Hinblick auf solche Software ist in erster Linie in den zugehörigen Lizenzbedingungen 

definiert, die vom Dritthersteller zur Verfügung gestellt werden. Die oben genannten 

Bestimmungen finden ergänzend Anwendung. Der Kunde ist verpflichtet, die Lizenzbe-

stimmungen des Drittanbieters zu akzeptieren; geschieht dies nicht, ist der Lieferant zum 

Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 

16.11. Quellcodes werden üblicherweise nicht zur Verfügung gestellt. Dies erfordert eine ge-

sonderte schriftliche Vereinbarung in jedem Einzelfall. 

 

17. Entsorgung 

17.1. Der Kunde ist verpflichtet, die die Produkte begleitenden Dokumente strikt zu beachten 

und die ordnungsgemäße Entsorgung der Produkte gemäß dem anwendbaren Recht si-

cherzustellen. 

17.2. Der Kunde ist verpflichtet, die Produkte auf eigene Kosten zu entsorgen. Im Falle eines 

Weiterverkaufs der Produkte hat der Kunde diese Pflicht auf den Käufer der Produkte 

oder von Teilen der Produkte zu übertragen. 

 

18. Korruptionsbekämpfung, Compliance 

18.1. Der Kunde verpflichtet sich im Hinblick auf die gesamte Geschäftsbeziehung mit dem 

Lieferanten, alle gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten, insbesondere in den Berei-

chen der Korruptionsbekämpfung, des Kartellrechts und der Wettbewerbsbeschränkun-

gen. Insbesondere sichert der Kunde zu, dass er 

 Mitarbeitern des Lieferanten und diesen nahestehenden Personen keine unrecht-

mäßigen Vergünstigungen anbieten, versprechen oder gewähren wird. Die gleiche 

Verpflichtung trifft diejenigen Mitarbeiter des Kunden, seine Erfüllungsgehilfen und 

andere Dritte, die auf Anweisung des Kunden handeln und die der Kunde entspre-

chend verpflichten muss; 
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 das anwendbare Kartellrecht einhalten und insbesondere von Vereinbarungen oder 

konzertierten Praktiken absehen wird, die auf eine Verhinderung, Beschränkung 

oder Störung des Wettbewerbs abzielen oder eine solche bewirken; 

 die gesetzlichen Vorschriften gemäß dem anwendbaren Mindestlohngesetz und 

andere arbeitsrechtliche Vorschriften, insbesondere im Hinblick auf die Behandlung 

der Mitarbeiter, Arbeitsschutz, die Verhinderung von Kinderarbeit und Zwangsarbeit 

etc. einhalten wird; 

 die gesetzlichen Vorschriften gemäß den anwendbaren Umweltgesetzen einhalten 

wird. 

18.2. Bei Verdacht einer Verletzung der Verpflichtungen gemäß Ziffer 18.1 ist der Kunde ver-
pflichtet, mögliche Verletzungen unverzüglich zu beheben und den Lieferanten über die 
ergriffenen Maßnahmen zu informieren. Im Falle eines berechtigten Verdachtes ist der 
Kunde des Weiteren verpflichtet, den Lieferanten innerhalb angemessener Frist über die 
Maßnahmen zur Verhinderung einer solchen Verletzung in Zukunft zu informieren. So-
weit der Kunde die vorgenannten Verpflichtungen nicht einhält, behält sich der Lieferant 
das Recht vor, bestehende Verträge mit sofortiger Wirkung zu beenden. 

18.3. Im Falle erheblicher Gesetzesverstöße, insbesondere gegen die in Ziffer 18.1 genannten 
Bestimmungen, behält sich der Lieferant das Recht vor, bestehende Verträge mit soforti-
ger Wirkung ohne Frist zu beenden und Schadensersatz aufgrund Verletzung dieser ge-
setzlichen Vorschriften zu verlangen. 

 

19. Verschiedenes 

19.1. Erfüllungsort ist der Geschäftssitz des Lieferanten. 

19.2. Gerichtsstand ist der Geschäftssitz des Lieferanten. Der Lieferant ist jedoch berechtigt, 

rechtliche Maßnahmen gegen den Kunden auch am Geschäftssitz des Kunden einzulei-

ten. 

19.3. Die rechtliche Beziehung zwischen dem Lieferanten und dem Kunden unterliegt aus-

schließlich dem deutschen Recht. Die Konvention der Vereinten Nationen vom 

11. 04.1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) gilt nicht. Soweit 

allgemeine Lieferklauseln verwendet werden, sind im Zweifel die Incoterms® 2010 der 

Internationalen Handelskammer unter Berücksichtigung der Bestimmungen in diesen 

AVLB anwendbar. 

19.4. Sollte eine der Ziffern dieser AVLB ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein, 

bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teilen hiervon unberührt. 
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